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§ 100 GehG Militarpersonen in einer
Verwendung des

Krankenpflegedienstes

GehG - Gehaltsgesetz 1956

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.10.2025

1. (1)Militarpersonen der Verwendungsgruppen M BUO, M ZUO und M ZCh, die die Erfordernisse des § 231a Abs. 1
Z 1 und 2 BDG 1979 erfiillen, gebuhren fir die Dauer einer im Abs. 3 umschriebenen Verwendung eine
ruhegenul3fahige Erganzungszulage nach den Abs. 4 und 5 und eine Vergutung nach den Abs. 6 und 7.

(Anm.: Abs. 2 aufgehoben durch BGBI. | Nr. 130/2003)

2. (3)Anspruchsbegriindende Tatigkeiten im Sinne des Abs. 1 sind:

1. 1.Tatigkeiten des gehobenen medizinisch-technischen Dienstes und des medizinisch-technischen
Fachdienstes,

2. 2.Tatigkeiten im Heeresspital, in einem Militarspital, in einer Sanitatsanstalt, in einer Feldambulanz, in der
Sanitatsschule, im Sanitatszug der Stabskompanie eines Bataillons und bei einer Stellungskommission

3. (4)Ist das jeweilige Gehalt (zuzlglich der im Abs. 5 Z 1 angefuihrten Zulagen) einer im Abs. 1 angeflihrten
Militarperson niedriger als das Gehalt (zuzuglich der im Abs. 5 Z 2 angefihrten Zulagen), das einem Beamten mit
gleich langer, fur die Vorriickung malRgebender Gesamtdienstzeit in der vergleichbaren Verwendungsgruppe der
Beamten des Krankenpflegedienstes zukommen wiirde, so gebuhrt der Militarperson eine Erganzungszulage auf
dieses Gehalt (zuziglich der im Abs. 5 Z 2 angefiihrten Zulagen).

4. (5)Fur die Ermittlung der Erganzungszulage sind zu berucksichtigen:

1. 1.beim jeweiligen Gehalt der im Abs. 1 angeflihrten Militarperson: Dienstalterszulage, Pflegedienstzulage,
Pflegedienst-Chargenzulage, Verwendungszulage, Funktionszulage, Truppendienstzulage und allfdllige
Teuerungszulagen,

2. 2.beim Gehalt eines Beamten der Besoldungsgruppe der Beamten des Krankenpflegedienstes:
Dienstalterszulage, Pflegedienst-Chargenzulage und allfallige Teuerungszulagen.

5. (6)Der im Abs. 1 angefuhrten Militdrperson gebuhrt ferner die Vergttung nach§ 112.

6. (7)Ist das jeweilige Gehalt (zuzlglich der im Abs. 5 Z 1 angefuhrten Zulagen) der im Abs. 1 angeflihrten
Militarperson hoher als das Gehalt (zuzlglich der im Abs. 5 Z 2 angeflihrten Zulagen), das einem Beamten mit
gleich langer, fur die Vorriickung mal3gebender Gesamtdienstzeit in der vergleichbaren Verwendungsgruppe der
Beamten des Krankenpflegedienstes zukommen wiirde, so vermindert sich die im Abs. 6 angefuhrte Vergitung
um 116,7% des Ubersteigenden Betrages.

7. (8)§ 12aist sinngemall anzuwenden.

In Kraft seit 01.01.2017 bis 31.12.9999


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/2003_130_1/2003_130_1.pdf
https://www.jusline.at/gesetz/gehg/paragraf/112
https://www.jusline.at/gesetz/gehg/paragraf/12a

© 2025 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 100 GehG Militärpersonen in einer Verwendung des Krankenpflegedienstes
	GehG - Gehaltsgesetz 1956


